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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sport

In der Sommersession 2021 behandelte der Nationalrat eine Motion Bulliard-Marbach
(mitte, FR), welche die Einführung eines pauschalen Steuerabzugs für
Freiwilligenarbeit zugunsten gemeinnütziger juristischer Personen im Sportbereich
bei der direkten Bundessteuer forderte. Auch auf kantonaler Ebene sah die Motionärin
durch eine entsprechende Regelung im StHG einen Steuerabzug vor. Bulliard
beabsichtigte mit ihrem Vorstoss, das freiwillige Engagement im Sport zu stärken. Denn
dieses sei essenziell für das reibungslose Funktionieren von Sportvereinen, in welchen
immerhin 1.3 Mio. Schweizerinnen und Schweizer Mitglieder seien. Bereits heute sei es
möglich, eine in Form von Geld oder anderen Vermögenswerten entrichtete Spende bis
zu einem Höchstbetrag von 20 Prozent des Jahreseinkommens von den Steuern
abzuziehen. Freiwilligenarbeit könne in diesem Kontext als Naturalleistung angesehen
werden, da Zeit gespendet werde. Aus diesem Grund sollte der entsprechende Artikel
zum Steuerabzug auf Spenden auf die Freiwilligenarbeit im Sportbereich ausgeweitet
werden. Finanzminister Maurer betonte den hohen Stellenwert, welcher er dem Sport
und der damit verbundenen Freiwilligenarbeit beimesse. Dennoch sei es nicht möglich,
für alle gesellschaftlichen Probleme in der Steuergesetzgebung eine Lösung zu finden.
Die Schweiz sei auf das Engagement und die Übernahme von Verantwortung, die
gewisse Personen leisteten, angewiesen. Dies treffe neben dem Sport aber auch auf
andere Bereiche wie die Jugend- oder Altersarbeit zu. Weiter verwies Maurer auf
bereits bestehende Unterstützungsmöglichkeiten für die Vereine, wie das
Sportförderprogramm «Jugend und Sport» sowie die Erhöhung der
Mehrwertsteuergrenze für Sportveranstaltungen und -vereine. Daher beantragte er, die
Motion abzulehnen. Sein Antrag blieb allerdings erfolglos. Mit 96 zu 81 Stimmen (bei 9
Enthaltungen) nahm die grosse Kammer das Geschäft an. Dabei stimmte in erster Linie
das bürgerliche Lager für die Motion, während sich die Fraktionen der SP, GLP und
Grünen praktisch geschlossen gegen das Anliegen aussprachen. 1

MOTION
DATUM: 31.05.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Der Ständerat setzte sich in der Wintersession 2021 mit der Forderung von
Nationalrätin Christine Bulliard-Marbach (mitte, FR) auseinander, wonach
Freiwilligenarbeit im Sport durch Steuerabzüge gefördert werden soll.
Kommissionssprecher Pirmin Bischof (mitte, SO) legte die Gründe dar, weshalb die
WBK-SR das Geschäft zur Ablehnung empfahl. Dazu zählten die Verletzung des Prinzips
der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, das Entstehen erheblicher
Mitnahmeeffekte und das Schaffen einer neuen rechtlichen Ungleichbehandlung für
unterschiedliche Freiwilligentätigkeiten. Finanzminister Ueli Maurer sprach von einer
«recht grossen Unschärfe» des Wortlauts der Motion und warf die Frage auf, wie denn
die Freiwilligenarbeit in Bereichen wie der Alters- oder Behindertenbetreuung
gehandhabt werden müsse. Zudem sei Freiwilligenarbeit nicht nur mit Aufwand
verbunden, «es kommt auch etwas zurück» – etwa ein neuer Freundeskreis. Daher
empfehle der Bundesrat den Vorstoss zur Ablehnung, auch wenn das Anliegen
sympathisch erscheine. Stillschweigend folgte der Ständerat den beiden Rednern. 2

MOTION
DATUM: 07.12.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

1) AB NR, 2021, S. 907
2) AB SR, 2021, S. 1253 f.
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